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Antrag auf Hilfsmittel
für Körperbehinderte nach SpO 0.7.3.1

Rheinischer Schützenbund e.V. 1872
-Geschäftsstelle-
Am Förstchens Busch 2 B

42799 Leichlingen

Für das Vereinsmitglied

Name: Vornamen:

Sportpass-Nr.: Geb.-Datum:

wird gemäß der Sportordnung des DSB folgende Erleichterung durch den Verein und
seitens des Kreises vorgeschlagen:

0.7.3.1.1.1 Pendelschnur 0.7.3.1.1.2 Federbock

0.7.3.1.3 Hocker 0.7.3.1.4 Rollstuhl

Diesem Antrag liegen bei:

1. Sportpass
2. Attest   (Bescheinigung des Versorgungsamtes kann nicht anerkannt werden)

Dem Antragsteller ist bekannt, dass er nach Genehmigung des Hilfsmittels nur noch die Disziplinen wahrnehmen
kann, die für die Körperbehinderten nach Regel 0.7.3.3 SpO ausgeschrieben sind (dies sind zurzeit Luftgewehr,
Schießen auf 100 m und Zimmerstutzen).

1. Für den Verein

Ort, Datum Unterschrift Vereinsstempel

2. Für den Kreis
Ort, Datum Unterschrift Kreisstempel

Feld für Eintragungen durch den Verbandsarzt des Rheinischen Schützenbundes.
Bitte ggf. auch die Dauer der Erleichterung angeben:
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